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Verfahrensvermerke

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG
Die frühzeitige Beteiligung gem § 3 (1)
BauGB hat in der Zeit vom 28.10.2013 -
25.11.2013 stattgefunden. 
Die frühzeitige Beteiligung gem. § 4 (1) 
BauGB hat in der Zeit vom 05.12.2013-
31.01.2014 stattgefunden. 
Der Änderungsbeschluss sowie die 
frühzeitige Beteiligung wurden am 
21.10.2013 öffentlich bekannt gemacht.
Der Änderungsbeschluss wurde am 
04.12.2013 erneut öffentlich bekannt
gemacht. 

Lichtenau, den 

..............................
Bürgermeister

OFFENLEGUNGSBESCHLUSS
Die öffentliche Auslegung dieser 
Planänderung mit Begründung
wurde gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB
vom Rat der Stadt Lichtenau am 
11.09.2014 beschlossen. 
Lichtenau, den

...............................
Bürgermeister

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Rat der StadtLichtenau hat 
in seiner Sitzung am 26.02.2015
diese Flächennutzungsplanänderung
gem § 10 BauGB beschlossen.
Lichtenau, den 

...............................
Bürgermeister

GENEHMIGUNG
Diese 95. Flächennutzungsplanänderung
der Stadt Lichtenau  ist gem. § 6 (1) 
BauGB i.V.m. § 2 (4)  BauGB mit
Verfügung vom ........................... 
Az. ..........................
genehmigt worden.

Detmold, den ...............

Bezirksregierung Detmold

BEKANNTMACHUNG / INKRAFTRETTEN
Die Durchführung des Anzeige-/ 
Genehmigungsverfahrens ist gem.§ 6 (5) BauGB
am ........................ ortsüblich  bekannt  gemacht worden.
Mit der Bekanntmachung tritt dieser 
Flächennutzungsplan in Kraft.
Dieser Flächennutzungsplan liegt während 
der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns
Einsicht bei der Stadtverwaltung Lichtenau aus.
Lichtenau, den ...............
...............................
Bürgermeister

AUFSTELLUNG / 
ÄNDERUNGSBESCHLUSS
Der Rat der Stadt Lichtenau hat
in seiner Sitzung am 18.07.2013
die Änderung dieses 
Flächennutzungsplanes gem.
§ 2 (1) BauGB  beschlossen.

Lichtenau, den 

.........................
Bürgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004  (BGBI. I. S. 2414),
in der zurzeit geltenden Fassung.
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 
(BGBI.1999 I.S. 58) in der zurzeit geltenden Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke  (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I. S. 132), in der
zurzeit geltenden Fassung.
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), in der zurzeit
geltenden Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), in der zurzeit
geltenden Fassung.

OFFENLEGUNG
In der Zeit vom 20.10.-21.11.2014
hatten die Öffentlichkeit und die
Träger öffentlicher Belange gem. 
§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB erneut
die Möglichkeit Stellung zu nehmen. 
Ort und Dauer der Auslegung sind
am 10.10.2014 ortsüblich bekannt 
gemacht worden.
Lichtenau, den 

...............................
Bürgermeister
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